
Zollerklärungen Flughafen Basel 

 

Folgende Informationen, die bis dto. Viele Piloten/innen 

falsch verstehen. 

 Schengen und EU (Zollunion EU) 

Die Schweiz ist 2009dem Schengen Raum (Schengener Abkommen) 

beigetreten.  

Die bedeutet, dass innerhalb des Schengen Raums auf 

Personenkontrollen (bis auf Stichproben) verzichtet wird. 

Ehemaliges Zollformular an die „PAF“ entfällt 

 

 Schengen betrifft nur die Personenkontrolle, nicht jedoch die 

Zollkontrolle!! 

Da die Schweiz kein Mitgliedstat der EU, bzw. nicht Mitglied der EU-

Zollunion ist, muss beim Abflug vom GAC- Gelände mit einem CH-

registrierten Flugzeug nach D-F-I-AT… ein Zollflugplatz im 

Bestimmungsland angeflogen werden (siehe jeweilige AIP des 

Landes), sofern nur die Zollanmeldung an der Schweizer Zoll erfolgt 

(Einreise aus einem Drittstaat). 

 

 Auch wenn der Flughafen Basel die französiche Kennung LFSB 

(Frankreich) hat, ist dies zolltechnisch nicht relevant, da der Abflug,  

im Schweizer Sektor erfolgt und das Mietflugzeug CH-registriert ist. 

 

 

Anbei die Lösung für FSB-Piloten Flüge in das EU-Ausland durchzuführen, 

ohne einen Zollflugplatz anfliegen zu müssen (gilt nur für Abflüge vom 

GAC-Gelände für auf dem Flughafen Basel stationierten Kleinflugzeuge). 

 

 Abflug 

Zollerklärung CH wie gewohnt an den Schweizer Zoll senden 

zoll.basel_flughafen@bazg.admin.ch 

 

Zollformular F an den französischen Zoll senden 

bse-bale-mulhouse-aeroport@douane.finances.gouv.fr 

 

Durch die Übermittlung an den französischen Zoll wird die Einreise  

in die EU angemeldet. Der französische Zoll hat somit die 

Möglichkeit einer Einreisekontrolle in die EU! 

Damit erfolgt zolltechnisch der Abflug von Frankreich und ein Flug 

in jedes Mitgliedsland der EU ist ohne weitere Formalitäten möglich. 



Bei der Ankunft am Ziellandeplatz in der EU sollte bei Landeanflug 

mitgeteilt werden, dass die Einreise aus Frankreich erfolgt. Als 

Bestätigung dient die Anmeldung an den französischen Zoll. 

 

 Ankunft Basel 
Hier ist wie bis dto. Gehabt, das Einreiseformular CH (siehe GAC- Seite) 
an den Schweizer Zoll zu senden. 
 


